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LärmVibrationsArbSchV

Warum noch eine neue Vorschrift?

- Lärm ist nach wie vor die Berufskrankheit Nr. 1

- Muskel-Skelett-Erkrankungen verursachen die meisten 
Krankheitstage und hohe Kosten

- Gesetz- und Verordnungsgeber hat mit der neuen 
LärmVibrationsArbSchV einen Schwerpunkt gesetzt, indem er im 
Gegensatz zu anderen schutzzielorientierten Verordnungen 
zahlreiche Ordnungswidrigkeitentatbestände begründet hat

- erstmalig staatliche Vorschriften zu Vibration und Verschärfung 
bestehender Vorschriften zum Lärm

- EU hat Europäische Richtlinien zur Verbesserung von Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz beschlossen



Anlass

Nationale Umsetzung der

- Richtlinie 2002/44/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Juni 2002 über Mindestvorschriften zum Schutz 
von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Vibrationen) (16. 
Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 
89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 177 S. 13),

- Richtlinie 2003/10/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 6. Februar 2003 über Mindestvorschriften zum Schutz 
von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Lärm) (17. 
Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 
89/391/EWG) (ABl. EU Nr. L 42 S. 38),

- und des ILO-Abkommens Nr. 148 von 1977 über den Schutz der 
Arbeitnehmer gegen Berufsgefahren infolge von 
Luftverunreinigung, Lärm und Vibrationen an den Arbeitsplätzen

- In Kraft getreten am 9. März 2007



LärmVibrationsArbSchV

§ 16 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

Strafbar nach § 26 Nr. 2 ArbSchG ist

� die vorsätzliche Gefährdung von Leben oder Gesundheit eines 
Beschäftigten

Ordnungswidrig nach § 25 (1) Nr. 1 ArbSchG handelt, wer

� Expositionen nicht im erforderlichen Umfang ermittelt und 
bewertet

� Gefährdungsbeurteilung u. abgeleitete Maßnahmen nicht 
dokumentiert

� nicht sicherstellt, dass Messungen nach Stand der Technik 
stattfinden

� nicht sicherstellt, dass Gefährdungsbeurteilung und Messungen 
von fachkundigen Personen durchgeführt werden



LärmVibrationsArbSchV

§ 16 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten (2)

Ordnungswidrig nach § 25 (1) Nr. 1 ArbSchG handelt weiterhin, 
wer

� die Messergebnisse nicht 30 Jahre und in geeigneter Form 
speichert

� nicht eine vorschriftsgemäße Unterweisung der AN sicherstellt

� eine notwendige Vorsorgekartei nicht oder nicht vorschriftsmäßig
führt

bei Vibrationsexposition

� nicht für die Einhaltung der Expositionsgrenzwerte sorgt

� ein erforderliches Vibrationsminderungsprogramm nicht durchführt

� Tätigkeiten mit Expositionen ≥ Expositionsgrenzwert ohne 
vorherige arbeitsmedizinische Erst- und Nachuntersuchungen 
ausüben lässt



LärmVibrationsArbSchV

§ 16 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten (3)

Ordnungswidrig nach § 25 (1) Nr. 1 ArbSchG handelt weiterhin, 
wer

bei Lärmexposition

� Lärmbereiche nicht kennzeichnet oder abgrenzt

� ein erforderliches Lärmschutzprogramm nicht durchführt

� den erforderlichen geeigneten Gehörschutz nicht zur Verfügung 
stellt

� nicht für die bestimmungsgemäße Verwendung durch die AN 
sorgt

� Tätigkeiten mit Expositionen ≥ oberen Auslösewert ohne 
vorherige arbeitsmedizinische Erst- und Nachuntersuchungen 
ausüben lässt



LärmVibrationsArbSchV

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt zum Schutz der Beschäftigten vor 
tatsächlichen oder möglichen Gefährdungen ihrer Gesundheit 
und Sicherheit durch Lärm oder Vibrationen bei der Arbeit.

(2) Diese Verordnung gilt nicht in Betrieben, die dem Bundesberg-
gesetz unterliegen.

Schutzziel bezüglich Lärm:

Erhaltung des Hörvermögens und der Gesundheit  (aber nicht des 
Leistungsvermögens!)

Minimalziele: keine berufsbedingten Lärmschwerhörigkeiten (BK 2301)

keine (lärmbedingten) Unfälle



Mechanische Schwingungen

Vorschriften zu Sicherheit und Gesundheitsschutz

EU-Vertrag

Arbeitsschutz-
gesetz

(ArbSchG)

Maschinen-
verordnung
(9. GPSGV)

LärmVibrations-
ArbSchV

Anhang I 
zur 9. GPSGV

EG-MaschRL
(98/37/EG)

Anhang I zur
EG-MaschRL

Arbeitsschutz-
Rahmen-RL

(89/391/EWG)

16. Einzel-RL
(2002/44/EG)

Immission Emission

Mindestvorschriften freier Warenverkehr

Art.137, Art.138 Art.94, Art.95

ISO-Normen

EN-Normen

VDI 2057-1:2002
VDI 2057-2:2002

DIN EN 1032:2003

ISO 2631-1:1997
ISO 5349-1:2001
ISO 5349-2:2001

Sondervorschriften andere EG-RLandere EG-RL

DIN-Normen
VDI-Richtlinien
G 46DIN 45671-2:2001

CR 12349:1996



Mechanische Schwingungen

Vorschriften zu Sicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Grundpflichten (z.B. Minimierungsgebot)
Allgemeine Grundsätze
Gefährdungsbeurteilung, Dokumentation
Übertragung von Aufgaben
Arbeitsmedizinische Vorsorge
Unterweisung

Maschinenverordnung (9. GPSGV)

Einhaltung der Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen
Gefährdungsfreiheit

LärmVibrationsArbSchV
Expositionsgrenzwerte, Auslösewerte
Risikoermittlung und -bewertung
Minimierungsgebot, Unterrichtung, 
Unterweisung,Gesundheitsüberwachung

Anhang I zur 9. GPSGV

Minimierungsgebot (Konzipierung,Bau)
Gefahrenanalyse und Prüfung durch 
Hersteller
Betriebsanleitung
Kennzeichnungspflicht
Bewegliche Maschinen,Fahrerplatz, Sitz

Immission Emission

Sondervorschriften: Arbeitsstättenverordnung
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz

Mutterschutzgesetz Betriebssicherheitsverordnung
Jugendarbeitsschutzgesetz Gesundheitsschutz-Bergverordnung
Kinderarbeitsschutzverordnung u.v.a.m.



Wirkung des Rechtssystems

Schutz der Beschäftigten vor Schädigungen 
der Gesundheit durch Lärm und Vibration 

Hersteller Arbeitgeber Beschäftigte

GPSG (2004) bzw. GSG (1968)
9. GPSGV (1993)

- Pflicht zur Herstellung gefährdungsfreier Maschinen, Geräte und Produkte

- Pflicht zur Entwicklung und Produktion nach dem Stand der Technik

- Angabe von Restgefahren und Kennwerten zum Vergleich der Produkte



Wirkung des Rechtssystems

Schutz der Beschäftigten vor Schädigungen 
der Gesundheit durch Lärm und Vibration 

Hersteller Arbeitgeber Beschäftigte

ArbSchG (1996)

BetrSichV (2002) bzw. AMBV (1997)

LärmVibrationsArbSchV

- Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung und gefährdungsfreien Gestaltung der Arbeit

- Pflicht zur Bereitstellung geeigneter und gefährdungsfreier Arbeitsmittel

- Erläuterung der Gefährdungsfreiheit durch Angabe von Expositionsgrenzwerten, 
Aktionswerten und Beschreibung von Unterrichtung, Unterweisung u. Prävention 



Gefährdungsbeurteilung – nicht neu

§ 4 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

� Allgemeine Grundsätze

• Minimierungsgebot

• Gefahren an der Quelle bekämpfen

• „bei den Maßnahmen sind der Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 
Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse 
zu berücksichtigen“

• sachgerechte Verknüpfung von Technik, Arbeitsorganisation, 
Arbeitsbedingungen, sozialen Beziehungen und Umwelteinfluss

• Nachrangigkeit von individuellen Schutzmaßnahmen

• Beachtung besonders schutzbedürftiger Beschäftigtengruppen

• Erteilung geeigneter Anweisungen gegenüber den Beschäftigten

• geschlechtsspezifische Regelungen nur wenn biologische Gründe dazu 
zwingen 

seit August 1996

z.B. ISO 2631-1 oder VDI 2057



Results of a Study in UK 1998

Whole-Body Vibration

Geschätzte Mindestzahl von Erwerbstätigen in 
Großbritannien, deren Exposition in der 
vergangenen Woche größer war als eine 
geschätzte Mindest-Tagesdosis eVDVT der 
frequenzbewerteten Schwingbeschleunigung

action value

„German“
exposure
limit value



Results of a Study in UK 1998

Hand-Transmitted Vibration

Geschätzte Mindestzahl von Erwerbstätigen in 
Großbritannien, deren Exposition in der 
vergangenen Woche größer war als ein Mindest-
Tages-Schwingungsgesamtwert A(8) der 
frequenzbewerteten Schwingbeschleunigung

action value

exposure limit value



Mechanische Schwingungen

Geschätzte Exponiertenzahlen

1.052.000

(5,1 %)

11.800.000

(57,2 %)

1.114.000

(5,4 %)

5.797.000

(28,1 %)

20.629.000

(100,0 %) 

männlich

3.221.000

(19,9 %)

15.021.000

(40,8 %)
Exponierte gegenüber GKV

955.000

(5,9 %)

6.752.000

(18,3 %)
Exponierte gegenüber HAV

49.000

(0,3 %)

1.101.000

(3,0 %)
GKV > Expositionsgrenzwert

49.000

(0,3 %)

1.163.000

(3,2 %)
HAV > Auslösewert

16.187.000

(100,0 %) 

36.816.000

(100,0 %) 
Erwerbstätige

weiblichDeutschland

Basis: Mikrozensus 2001 und Exponiertenraten in Großbritannien 1998

3 % (4,6 %) der Beschäftigten im Land Brandenburg = 27.000 (40.000)



Mechanische Schwingungen

Exposition und Gesundheitsrisiken

� European Survey on Working Conditions 2000

• ca. 24 % der Beschäftigten sind in mehr als einem Viertel der 
Arbeitszeit gegenüber Vibrationen exponiert

• ca. 10 % der Beschäftigten sind während der gesamten 
Arbeitszeit gegenüber Vibrationen exponiert

• ca. 33 % der Beschäftigten klagen über Rückenschmerzen

exponierte Berufe >1/4 der Arbeitszeit Arbeitstag

Beschäftigte d. Landwirtschaft 47 % 13 %

Maschinenführer 52 % 32 %

Handwerker 59 % 25 %



Mechanische Schwingungen

Exposition und Gesundheitsrisiken

� BIBB/BAuA-Studie 2005/2006 (aus SuGA 2005)

• 4,6 % der Beschäftigten sind „oft oder immer starken 
Erschütterungen, Stößen, Schwingungen“ ausgesetzt

• davon fühlen sich 54,5 % belastet

betroffene Branchen exponierte AN      fühlen sich belastet

Land-/Forstwirtschaft 17,3 %

Baugewerbe 15,2 % 46,8 %

exponierte Berufe exponierte AN      fühlen sich belastet

Beschäftigte d. Landwirtschaft 18,6 %

Verkehrsberufe 16,5 % 56,0 %

Bauberufe 14,2 % 46,3 %



Lärm und Vibration

Exposition und Gesundheitsrisiken

� unbekannte Zahl von arbeitsbedingten Erkrankungen infolge 
Vibrationseinwirkung in Europa und auch in Deutschland

� Zahl der Berufskrankheitenfälle in den letzten 5 Jahren (2000-2005) 
in Deutschland

48582.5192110

3.43334.32855.3602301

73814762104

4246412.530 2103 (+54)

neue 
Rentenfälle

anerkannte 
Fälle

angezeigte 
Fälle

BK-Nr.



Mechanische Schwingungen

Exposition und Gesundheitsrisiken

� Verbesserung gegenüber dem vorherigen 5 Jahres-Zeitraum

� Zahl der Berufskrankheitenfälle in den 5 Jahren 1996–2000 in 
Deutschland

1171494.4872110

1101556692104

7231.1123.639 2103 (+54)

neue 
Rentenfälle

anerkannte 
Fälle

angezeigte 
Fälle

BK-Nr.



Ganzkörper-Schwingungen

Ergonomische Verbesserung von Maschinen

Radlader (alle Messwerte)

0,61
0,54

0,46

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1991 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005

a w
z 

in
 m

/s
²

n=14 n=26

Quelle:  Datenbank KarLA, Landesamt für Arbeitsschutz Potsdam

n=31



Ganzkörper-Schwingungen

Ergonomische Verbesserung von Maschinen

Knickgelenk-Dumper 
(nur Transport)

0,54
0,46

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

1996 - 2000 2001 - 2005

a w
z 

in
 m

/s
²

n=14 n=41

Quelle:  Datenbank KarLA, Landesamt für Arbeitsschutz Potsdam



Programm 
technischer/organisatorischer 

Maßnahmen

Unterrichtung und Unter-
weisung der Arbeitnehmer

allg. arbeitsmed. Beratung

Angebot arbeitsmedizinischer 
Vorsorgeuntersuchungen G46

Gefährdungsbeurteilung

Minimierungsgebot nach 
ArbSchG

Beschäftigungsverbot

bei Feststellung 
Sofortmaßnahmen

Arbeitsmedizinische 
Pflichtuntersuchungen G46

Expositions-
grenzwert

A(8) =

ahv,8h = 5,0 m/s²

Auslösewert

A(8) =

ahv,8h = 2,5 m/s²

� Aufbruchhämmer
� Elektro- und Niethämmer
� Steinbohrer
� Stampfer und Rammen
� größere Schlagschrauber
� Schlagbohrmaschinen
� Nagler
� Anklopfmaschinen
� Gussputz- und Grobschleifgeräte

� Haarschneidemaschinen
� Flachbettnähmaschinen
� chirurgische Geräte
� Akkuschrauber
� Kreissägen
� Poliermaschinen
� Metallbohrmaschinen
� Betonflaschenrüttler
� Rasenkantentrimmer
� elektrische Messer

LärmVibrationsArbSchV – Hand-Arm-Vibration
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Programm 
technischer/organisatorischer 

Maßnahmen

Unterrichtung und Unter-
weisung der Arbeitnehmer

allg. arbeitsmed. Beratung

Angebot arbeitsmedizinischer 
Vorsorgeuntersuchungen G46

Gefährdungsbeurteilung

Minimierungsgebot nach 
ArbSchG

Beschäftigungsverbot

bei Feststellung 
Sofortmaßnahmen

Arbeitsmedizinische 
Pflichtuntersuchungen G46

� Baustellen-LKW 
� land- und forstwirtschaftliche 

Schlepper 
� Forstmaschinen im Gelände 
� Grader, Planierhobel 
� Muldenkipper und Raddozer 
� Rad- und Kettenlader
� Gabelstapler auf unebenen 

Fahrbahnen
� Militärfahrzeuge im Gelände 

� Taxis und PKW
� Gabelstapler auf ebenen 

Fahrbahnen
� LKW im Fernverkehr
� Busse im Reise- und Linienverkehr
� Brücken- und Mobilkrane
� Abraum- und Eimerkettenbagger
� schienengebundene Verkehrsmittel
� Passagierflugzeuge
� Mähdrescher (ohne Umsetzen)
� Pflegemaschinen im Gartenbau

Expositions-
grenzwert

vertikal

A(8) = 

awz,8h = 0,8 m/s²

horizontal

A(8) = 1,15 m/s²

Auslösewert

A(8) =

awxy,8h = 0,5 m/s²

awz,8h = 0,5 m/s²

LärmVibrationsArbSchV – Ganzkörper-Vibration

a²w1 ·T1 = a²w2 ·T2 
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LärmVibrationsArbSchV

Bestimmung der Einwirkungsdauer

Zeitstudien (z. B. Videoaufnahmen, Stoppuhr)

Abschätzung der Geräteeinsatzzeiten

und Berechnung der Expositionszeit mit

Erfahrungswerten von Expositionszeitanteilen

CEN/TR 15350 bzw. DIN V 45694: 



Begriff Einwirkungsdauer

Arbeitszeit: tägliche Schichtdauer

Benutzungsdauer: Zeitanteile der täglichen Arbeit, in denen die 
Maschine benutzt wird, d. h. einschließlich der 
erforderlichen Unterbrechungen und Pausenzeiten.

Einwirkungsdauer: Dauer, in der die Vibration in den menschlichen 
Körper über das Gesäß, den Rücken, die Hände 
oder die Füße eingeleitet wird.

Einwirkungsdauer

Benutzungsdauer Benutzungsdauer Benutzungsdauer

Arbeitszeit



Begriff Einwirkungsdauer

Beispiel: Dumperfahrer auf einer Baustelle

Arbeitszeit: 8,0 h gesamte Schichtdauer (einschließlich 
Arbeitsvor- u. Nachbereitung, Wartung, 
Pflege, expositionsfreien Arbeitszeiten, 
Pausen und Maschinenbenutzung)

Benutzungsdauer: 5,0 h Maschinenlaufzeit (Fahrzeit, Wartezeit 
und Beladezeit)

Einwirkungsdauer: 2,5 h reine Fahrzeit (Transport- u. Leerfahrt)

Benutzungsdauer

Arbeitszeit

Einwirkungsdauer vibrationsexpositionsfreie Zeit

lärmexpositionsfreie Zeit



LärmVibrationsArbSchV

Rechenbeispiel zur Einwirkungsdauer



Einwirkungsdauer

Weiteres Rechenbeispiel zur Einwirkungsdauer



Schätzwertlisten

Geschätzte Gefährdung bei Ganzkörper-Schwingungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Landwirtschaftliche Maschinen 1,50
Betonmischfahrzeuge 1,50
Schnellboote 1,50
PKW oder Van im Gelände 1,50
Planierhobel 1,50
Dumper 1,20
Lader 1,20
Motorrad 1,00
Gabelstapler 0,90
Planierraupe 0,75
Grader 0,75
Forstfahrzeug im Gelände 0,75
Traktor 0,75
Lastkraftwagen 0,70
Schwadmäher 0,65
Bus 0,60
Bagger 0,60
PKW 0,50
Mobilkran 0,30

Tägliche Expositionszeit in Stundenawz

in ms-2
Fahrzeug oder Maschine

niedrige Gefährdung
noch vertretbare Gefährdung, Auslösewert überschritten
unvertretbar hohe Gefährdung, Grenzwert überschritten



Baumaschinen

Die Einwirkungsdauer bei Baumaschinen
liegt meist unterhalb von 5...6 Stunden 

Erfahrung:



Branchen- o. betriebsbezogene Listen

Die Einwirkungsdauer bei Baumaschinen
liegt meist unterhalb von 5...6 Stunden 

Erfahrung:



Branchen- o. betriebsbezogene Listen



< 2 h< 0,5 h> 1,6 m/s²rot

2 ... 8 h0,5 ... 3 h0,8...1,6 m/s²gelb

> 8 h> 3 h0...0,8 m/s²grün

Zeit bis zum 
Erreichen des 

Grenzwerts

Zeit bis zum 
Erreichen des 
Auslösewerts

Schwingbeschleu-
nigung awz

Farbcode

LärmVibrationsArbSchV

Betriebliche Maßnahmen - GKV

System zur Kennzeichnung von Arbeitsmaschinen



< 2 h< 0,5 h> 10 m/s²rot

2 ... 8 h0,5 ... 2 h5...10 m/s²gelb

> 8 h> 2 h0...5 m/s²grün

Zeit bis zum 
Erreichen des 

Grenzwerts

Zeit bis zum 
Erreichen des 
Auslösewerts

Schwingbeschleu-
nigung ahv

Farbcode

LärmVibrationsArbSchV

Betriebliche Maßnahmen - HAV

System zur Kennzeichnung von Vibrationswerkzeugen



Vibrationsdatenbank im Internet

http://www.las-bb.de/karla
KarLA – Katalog repräsentativer Lärm- und Vibrationsdaten am Arbeitsplatz



Messwerte findet man in KarLA



GKV-Belastungsrechner im Internet

http://bb.osha.de/docs/gkv_calculator.xls

• kostenfrei herunterladbare
Excel-Datei

• verwendet Beschleunigungen 
oder Expositionspunkte

• erzeugt u.a. ein Protokoll, 
das in die Dokumentation der 
Gefährdungsbeurteilung 
einfließen kann



HAV-Belastungsrechner im Internet

http://bb.osha.de/docs/hav_calculator.xls

• kostenfrei herunter-
ladbare Excel-Datei

• verwendet 
Beschleunigungen oder 
Expositionspunkte

• erzeugt u.a. ein 
Protokoll, das in die 
Dokumentation der 
Gefährdungsbeurteilung 
einfließen kann



LärmVibrationsArbSchV

§ 15  Ausnahmen (2)





LärmVibrationsArbSchV

Expositionspunkte-
Tabelle für

Hand-Arm-Vibration



LärmVibrationsArbSchV

Was ist neu für die Arbeitgeber?

- ausdrückliche Pflicht zur Berücksichtigung von Lärm und Vibration bei 
der Gefährdungsbeurteilung und deren Dokumentation bereits ab 
einem Beschäftigten

- Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und von Messungen nur 
von Fachkundigen

- Aufbewahrung von Messergebnissen über 30 Jahre

- Erstellung von Maßnahmeplänen zur Beseitigung/Reduzierung  der 
Exposition bei Überschreiten der (unteren) Auslösewerte

- Kennzeichnung von Lärmarbeitsplätzen ab oberem Auslösewert



LärmVibrationsArbSchV

Was ist neu für die Arbeitgeber?

- Verbot des Überschreitens der Expositionsgrenzwerte bzw. ob. AW

- Arbeitsmed. Pflichtuntersuch. ab Expositionsgrenzwert bzw. ob. AW

- Arbeitsmedizinische Angebotsuntersuchungen, allg. arbeitsmedizin. 
Beratung und Unterweisung ab (unterem) Auslösewert

- Anbieten von persönlichem Gehörschutz ab unterem Auslösewert

- Aushändigung von Mess- und Untersuchungsergebnissen an AN



LärmVibrationsArbSchV

§ 17  Übergangsvorschriften

(1) Für den Bereich des Musik- und Unterhaltungssektors ist diese 
Verordnung erst ab dem 15. Februar 2008 anzuwenden.

(2) Bundeswehr

(3) Abweichend von § 9 Abs. 2 Nr. 1 darf bis zum 31. Dezember 
2011 bei Tätigkeiten mit Baumaschinen und Baugeräten, die vor 
dem Jahr 1997 hergestellt worden sind und bei deren 
Verwendung trotz Durchführung aller in Betracht kommenden 
Maßnahmen nach dieser Verordnung die Einhaltung des 
Expositionsgrenzwerts für Ganzkörpervibrationen nach § 9 Abs. 2 
Nr. 1 nicht möglich ist, an höchstens 30 Tagen im Jahr der 
Expositionsgrenzwert für Ganzkörpervibrationen in z-Richtung 
von A(8) = 0,8 m/s² bis höchstens 1,15 m/s² überschritten 
werden.



LärmVibrationsArbSchV

§ 15  Ausnahmen

(1) Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen Antrag des Arbeit-
gebers Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 5 bis 11, 13 und 
14 erteilen, wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu 
einer unverhältnismäßigen Härte führen würde und die Abwei-
chung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Diese 
Ausnahmen können mit Nebenbestimmungen verbunden werden, 
die unter Berücksichtigung der besonderen Umstände gewähr-
leisten, dass die sich daraus ergebenden Gefährdungen auf ein 
Minimum reduziert werden. Diese Ausnahmen sind spätestens 
nach vier Jahren zu überprüfen; sie sind aufzuheben, sobald die 
Umstände, die sie gerechtfertigt haben, nicht mehr gegeben sind.
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§ 15  Ausnahmen (2)

(2) In besonderen Fällen kann die zuständige Behörde auf Antrag des 
Arbeitgebers zulassen, dass für Tätigkeiten, bei denen die 
Lärmexposition von einem Arbeitstag zum anderen erheblich 
schwankt, für die Anwendung der Auslösewerte zur Bewertung der 
Lärmpegel, denen die Beschäftigten ausgesetzt sind, anstatt des 
Tages-Lärmexpositionspegels der Wochen-Lärmexpositionspegel
verwendet wird, sofern

1. der Wochen-Lärmexpositionspegel den Expositionswert 
LEX,40h = 85 dB(A) nicht überschreitet und dies durch eine 
geeignete Messung nachgewiesen wird, und

2. geeignete Maßnahmen getroffen werden, um die mit diesen 
Tätigkeiten verbundenen Gefährdungen auf ein Minimum zu 
verringern.
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Wo finde ich mehr Informationen?

Bei den Arbeitsschutzbehörden:         http://bb.osha.de
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Wo finde ich mehr Informationen ?

für Deutschland

angepasste

EU-Handbücher zu 

Hand-Arm-Vibration

und 

Ganzkörper-Vibration

(kostenfrei zu beziehen    
über die BAuA)
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Bei den Berufsgenossenschaften:

http://www.bg-vibrationen.de



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

und 

viel Erfolg bei der Umsetzung !



Zeit für Fragen
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Erkennen von Gesundheitsrisiken

Der Auslösewert von A(8) = 2,5 m/s² ist

- bei schlagenden Geräten nach ca. einer halben 
Stunde Einwirkung

- bei rotierenden/oszillierenden Geräten nach ca. zwei 
Stunden Einwirkung

erreicht.



Ein wenig Statistik

Hand-Arm-Vibration



Ein wenig Statistik

Hand-Arm-Vibration

Inzidenz (pro 100.000 SV-pflichtig Beschäftigte)

Anteil am Gesamt-BK-Geschehen (in Prozent)



Ein wenig Statistik

Hand-Arm-Vibration



Ein wenig Statistik

Hand-Arm-Vibration

Inzidenz (pro 100.000 SV-pflichtig Beschäftigte)

Anteil am Gesamt-BK-Geschehen (in Prozent)



Ein wenig Statistik

Ganzkörper-Vibration



Ein wenig Statistik

Ganzkörper-Vibration

Inzidenz (pro 100.000 SV-pflichtig Beschäftigte)

Anteil am Gesamt-BK-Geschehen (in Prozent)


